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Auswärtige Sitzung des Kammervorstandes auf dem Nebelhorn am 20.07.07  

Es entspr icht  einer langjähr igen Tradit ion,  dass der Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer München einmal im Jahr auf Einladung eines 
Anwaltsvereins eine auswärt ige Sitzung in e inem der zehn Landger ichtsbezirke 
durchführt ,  d ie zum Bezirk der Rechtsanwaltskammer gehören. Zie l  is t  es 
insbesondere, den Kol leginnen und Kol legen die Arbeit  der  Kammer transparent 
zu machen.  
 
Auf  Einladung des Anwaltsvereins Kempten fand am 20.07.2007 die diesjähr ige 
auswärt ige Sitzung des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer München auf dem 
Nebelhorn stat t .  Eingeladen waren al le Kol leginnen und Kol legen aus dem 
Landger ichtsbezirk Kempten. 
 
Thema war insbesondere neben Ber ichten zur Tät igkei t  des Vorstandes die  
Entscheidung des BGH zur Anrechnung der Geschäftsgebühr (s iehe hier) .  



 
Im Anschluss an die Vorstandssi tzung konnten die Kol legen an öf fent l ichen 
Sitzungen der Abtei lungen für  Berufs-  und Gebührenrecht sowie 
Öffent l ichkei tsarbeit  te i lnehmen. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jour Fixe  

Am 12.07.07 trafen s ich erneut Vertreter  der Ziv i l just iz mit  Vertretern der 
Rechtsanwaltskammer München zur Besprechung al lgemeiner Probleme, d ie s ich 
in der Zusammenarbeit  von Just iz  und Anwaltschaft  ergeben haben. Themen 
waren u.a.  d ie Zustel lprakt iken bei  PKH-Anträgen und Probleme bei  der 
Abrechnung nach Beratungshi l fe.  Hierzu wurde insbesondere eine Ausarbeitung 
des Anwaltsvereins Passau übergeben. Daneben wurde die Problemat ik der 
Eintragung von LLP-Gesel lschaften ins Partnerschaftsregister  erör ter t .  
 
Der nächste Jour Fixe wird am 24.01.2008 stat t f inden. Kol legen, die dazu 
Themen oder Probleme mit tei len wol len, werden um mögl ichst konkrete Angaben 
gebeten (Namen, Daten, Aktenzeichen). 
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Telefax-Anschlüsse des OLG für fr istgebundene Eingänge  

Um Unklarhei ten zu vermeiden, welche Telefaxanschlüsse für  fr is tgebundene 
Ger ichtseingänge zu verwenden s ind, wird das Dienstsprechstel lenverzeichnis 
mit  sofor t iger Wirkung geändert .  Eine Übersicht f inden Sie hier.   
 
Ferner werden auf der Internetsei te des Ober landesgerichts München 
www.just iz .bayern.de/olgm künft ig die beiden Telefaxanschlüsse der 
Einlaufstel le der Senate in München (5597-3570 und -2747),  mit  dem Zusatz " für  
f r is tgebundene Ger ichtseingänge" angegeben. In den in der Ger ichtsabtei lung 
verwendeten Briefköpfen wird ebenfal ls  e in Hinweis auf d ie für f r is tgebundene 
Eingänge best immten Telefaxanschlüsse aufgenommen. 
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Landtag beschließt Änderung des Versorgungsgesetzes  

Der Landtag des Freistaates Bayern hat d ie Regelungen zur Beaufs icht igung und 
Rechnungslegung der von der Bayerischen Versorgungskammer verwal teten 
berufs-ständischen und kommunalen Versorgungseinr ichtungen in das Gesetz 
über das öffent l iche Versorgungswesen (VersoG) integr ier t  und aktual is ier t .  Das 
neue Recht konzentr ier t  d ie Aufsichtszuständigkeit  und erhöht d ie Sicherheit  für  
d ie Mitg l ieder und Versicherten. 
 
Die bis lang zwischen zwei  Minister ien getei l te Rechts-  und 
Versicherungsaufsicht  übt  künft ig al le in das Bayer ische Staatsminister ium des 

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Telefax.pdf
http://www.justiz.bayern.de/olgm


Innern aus. Die dauerhafte Erfü l lung der Leistungsverpf l ichtungen der 
Versorgungseinr ichtungen wird zusätzl ich gesichert ,  etwa durch das Inst i tut  
e ines „Verantwort l ichen Aktuars“ ,  der weisungsunabhängig die Finanzlage der 
jewei l igen Versorgungseinr ichtung prüft .  Weiteres Sicherungsinstrument is t  e ine 
Sicherhei tsrücklage, durch die erstmals Eigenmit te l  vorgehalten werden müssen. 
 
Der Klarstel lung und Aktual is ierung dient ein überwiegender Tei l  der  
Rechtsänderungen. Unverändert  b l ieben etwa die Anforderungen an die 
Kapitalanlage. Sie entspr icht ebenso wie die Rechnungslegung weiterhin 
grundsätz l ich den al lgemeinen, für Pensionskassen geltenden Regelungen, nun 
al lerdings zum aktuel len Rechtsstand. Dem Selbstverwal tungsrecht 
entsprechend wähl t  künf t ig der Kammerrat den gemeinsamen Abschlussprüfer ;  
der "verantwort l iche Aktuar"  is t  im Einvernehmen mit  dem Verwal tungsbeirat  zu 
bestel len. 
 
Das Änderungsgesetz vom 24.05.2007 is t  berei ts  zum 01.06.2007 in Kraft  
getreten. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Johannes Metzger als Vorsitzender des Kammerrats im Amt bestät igt 

Johannnes Metzger,  Vors i tzender des Landesausschusse der Bayer ischen 
Apothekerversorgung, wurde als Vors i tzender des Kammerrats im Amt bestät igt .  
In der konst i tu ierenden Sitzung am 28.06.07 wählte der Kammerrat bei  der  
Bayerischen Versorgungskammer einst immig Johannes Metzger auch für d ie am 
08.03.07 begonnene sechsjähr ige Amtsperiode des Kammerrats zum 
Vorsi tzenden. Damit  b le ibt  der  Ehrenpräsident der Bayer ischen 
Landesapothekerkammer bis zum 07.03.2013 Kammerratsvors i tzender.  Zum 
stel lver tretenden Vorsi tzenden wurde Dr.  Lothar Wit tek wiedergewählt  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sanierung Justizgebäude Linprunstraße 25  

Im Rahmen der Generalsanierung des Just izgebäudes Linprunstraße 25 stehen 
wei tere hausinterne Umzüge an. Betrof fen s ind vor a l lem die Abtei lungen X 
(Steuer-  und Insolvenzstrafsachen) und die Abtei lung XII I  
(Betäubungsmit te lsachen),  die jewei ls  vom 1. in das 3. Obergeschoß z iehen, 
sowie die Einlaufstel le,  Auskunftsstel le,  Asservatenstel le,  Registratur  und 
Wachtmeisterei ,  d ie jewei ls  vom Erdgeschoß in das 2. Obergeschoß z iehen. Als 
Umzugstermin is t  d ie 31. Kalenderwoche vom 30.07. -  03.08.2007 vorgesehen. 

Al le betrof fenen Mitarbei ter  behalten ihre Telefonnebenstel len bei .  In der 
Umzugswoche wird jedoch die Erreichbarkei t  per Telefon oder E-Mai l  
e ingeschränkt sein. 

Wegen der nun anstehenden Bauarbei ten muss ab 06.08.2007 zum einen der 
Eingang Linprunstraße 25 in d ie Erzgießereistraße ver legt und zum anderen der 
Übergang im 1.  OG vom Straf just izzentrum - Bautei l  A nach Bautei l  C gesperr t  
werden. Die Behörde is t  demnach ab 06.08.2007 nur noch über den 
provisor ischen Eingang auf der Westsei te des Gebäudes über e ine Außentreppe 



im 2. Obergeschoß erreichbar.  

Notfal ls  kann auch der Übergang von Bautei l  A nach Bautei l  C im Kel lergeschoß 
genutzt  werden. Der Durchgang is t  h ier  nur mit  Codekarte mögl ich! 

Nach 16:00 Uhr (Mo -  Do) bzw. 14:00 Uhr (Fr)  kann das Gebäude nur noch von 
Bautei l  A aus über das Kel lergeschoß und dort  auch nur nach te lefonischer 
Absprache mit  e inem Mitarbei ter  der Behörde betreten werden (Abholung vom 
UG ist  er forder l ich!) .  
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Examensfeier an der Jurist ischen Fakultät der Universität  Passau  

Im Rahmen einer Feierstunde wurden am 20. Jul i  2007 Examenszeugnisse an 53 
Absolvent innen und Absolventen des Ersten Jur ist ischen Staatsexamens 2007/I  
überreicht .   

Am Festakt nahmen neben Prorektor  Professor Dr.  Ulr ich Manthe, Dekan 
Professor Dr.  Holger Al tmeppen und den Professoren der Jur ist ischen Fakultät  
auch Minister ialdir igent Dr.  h.c.  Heino Schöbel,  Lei ter  des 
Landesjust izprüfungsamtes in München, und der Präsident des Landger ichts 
Passau, Prof.  Dr.  Michael Huber,  sowie zahlre iche Angehör ige und Freunde te i l .

Den "Universi tätspreis der Rechtsanwaltskammer München" ver l ieh der 
Vizepräsident a.D. der Rechtsanwaltskammer München, Dr.  Gerhard Hett inger,  
an Herrn Dr.  Peter  Huttenlocher für  seine hervorragende Dissertat ion zum 
Thema "Die Absprache im Strafverfahren". 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Erhöhung des Basiszinssatzes  

Für d ie Höhe der Verzugszinsen nach § 288 BGB ist  sei t  dem 01. Januar 2002 
der Basiszinssatz des § 247 BGB maßgebl ich zzgl .  5 % bei Verbrauchern und 
zzgl .  8 % bei Nichtverbrauchern. Die Höhe des Basiszinssatzes wird jewei ls  zum 
1. Januar und zum 1. Jul i  e ines Jahres best immt. Ab dem 01. Jul i  2007 beträgt 
der Basiszinssatz 3,19 % (zuvor vom 01.01.07 bis 30.06.07:  2,7 %).  Die 
aktuel len Zinssätze f inden Sie auch im Internet  unter 
www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php.  

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

PKH: Freibeträge ab 01. Juli  2007 geändert  

Die Freibeträge für  die Geltendmachung von Prozesskostenhi l fe wurden für den 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php


Zeitraum vom 01. Jul i  2007 bis 30. Juni  2008 ger ingfügig angehoben 
(Prozesskostenhi l febekanntmachung 2007 – PKHB 2007, Bekanntmachung zu § 
115 ZPO vom 11.06.07, BGBl.  I  1058).  Danach gel ten in dem genannten 
Zeit raum die nachfolgenden Beträge, d ie nach § 115 Abs.  1 Satz 3 Nr.  1 b und 
Nr.  2 ZPO vom Einkommen einer Partei  abzusetzen s ind: 

•  für  Antragstel ler  und Ehegatte/Lebenspartner:  382 € (stat t  bisher 380 €) 
•  für  unterhaltsberecht igte Angehör ige: 267 € (stat t  bis lang 266 €)  und 
•  zusätzl ich für  Parte ien, die erwerbstät ig s ind: 174 € (stat t  bisher 173 €)  

Den vol ls tändigen Text der PKHB 2007 f inden Sie hier. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einführung des Güterichtermodells  

Die bayer ische Just izminister in Dr.  Beate Merk gab am 30.07.07 bei  der  Vor lage 
des Abschlussber ichts zum bayer ischen Model lprojekt  "Güter ichter"  bekannt, 
dass das Güter ichtermodel l  in Bayern auf Dauer einger ichtet wird.   
 
Der Model lversuch "Güter ichter" ,  bei  dem eigens in der Technik der Mediat ion 
geschul te Richter  e ingesetzt  werden, um geeignete Zivi lprozesse am „runden 
Tisch“ durch eine güt l iche Einigung zu er ledigen, s tar tete Anfang 2005 an acht 
bayer ischen Landgerichten. Er wurde durch Prof.  Dr.  Reinhard Greger von der 
Universi tät Er langen-Nürnberg wissenschaft l ich beglei tet .  In seinem am 30.07.07 
der Minister in überreichten Abschlussber icht  hebt Prof.  Greger hervor,  dass s ich 
mit  d iesem Verfahren gerade in komplexen und besonders belastenden 
Rechtsstre i t igkei ten konstrukt ive Lösungen erzielen lassen. 69 Prozent der 
Verhandlungen endeten mit  einer Ein igung; d ie Rechtsuchenden und ihre 
Rechtsanwälte bewerteten dieses Verfahren äußerst posi t iv.  
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Hinweis auf Abrechnung nach Streitwert gem. § 49b Abs. 5 BRAO  

Der BGH hat mit  Urte i l  v .  24.05.2007 (Az.:  IX ZR 89/06) entschieden, dass ein 
Rechtsanwalt ,  der  den Mandanten vor Übernahme des Auftrags schuldhaft  n icht 
darauf h inweist ,  dass s ich die für  seine Tätigkei t  zu erhebenden Gebühren nach 
dem Gegenstandswert r ichten, dem Mandanten zum Ersatz des hierdurch 
verursachten Schadens verpf l ichtet  is t .  Der Anwalt  haftet  nach den Grundsätzen 
zum Verschulden bei  Vertragsschluss nach § 311 Abs. 2 BGB. Der BGH stel l te 
k lar ,  dass auch die Ver letzung von Berufspf l ichten Schadensersatzansprüche 
des Mandanten begründet,  wenn s ie seinem Schutz dienen. 
Der BGH weist  darauf h in,  dass Schadensersatzansprüche begründet werden 
könnten,  a l lerdings § 49b Abs.  5 BRAO kein gesetz l iches Verbot enthal te.  § 134 
BGB f inde deshalb keine Anwendung, der Vergütungsanspruch des 
Rechtsanwalts entfa l le nicht durch einen Verstoß gegen die vorvertragl iche 
Hinweispf l icht .   
  

http://www.gesetze-im-internet.de/pkhb_2007/index.html
http://www.brak.de/seiten/pdf/aktuelles/2007/BGH_24.5.2007_IX_ZR_89_06.pdf


BRAK
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BGH ändert  Anrechnung der Geschäftsgebühr  

Nach einer neuen Entscheidung des BGH vom 7.3.2007 (VII I  ZR 86/06) 
vermindert  s ich durch die Anrechnung der Geschäftsgebühr auf d ie 
Verfahrensgebühr (Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Nr.  3100 VV RVG) nicht die 
berei ts  entstandene Geschäftsgebühr,  sondern die Verfahrensgebühr.  Nach der 
genannten Regelung sei  unter  der Voraussetzung, dass es s ich um denselben 
Gegenstand handelt ,  e ine entstandene Geschäftsgebühr te i lweise auf d ie 
spätere Verfahrensgebühr des ger icht l ichen Verfahrens anzurechnen. Danach 
ble ibe eine berei ts entstandene Geschäftsgebühr unangetastet .  Durch die 
häl f t ige Anrechnung verr ingere s ich eine (später)  nach Nr.  3100 VV RVG 
angefal lene Verfahrensgebühr.  Nach dem Gesetzeswort laut  sei  d ie ger icht l iche 
Verfahrensgebühr zu mindern, n icht die vorger icht l iche Geschäftsgebühr,  so der 
BGH. Die Entscheidung f inden Sie hier. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Fragebogen zum Vergleich von deutschen und chinesischen Rechtsanwälten 

Durch den Vergleich deutscher und chinesischer Rechtsanwälte sol l  mehr 
gegensei t iges Verständnis geschaffen und die deutsch-chinesische 
Zusammenarbei t  im Rechtsberatungsbereich gefördert  werden. Dabei handelt  es 
s ich um ein von der Alexander-von-Humboldt-St i f tung gefördertes 
wissenschaft l iches Projekt,  das von der BRAK und der „Al l  China Lawyers 
Associat ion“ unterstützt  wird.  Die über den Fragenbogen durchgeführte 
Untersuchung is t  ein Bestandtei l  des Projektes.  Bi t te fü l len Sie den Fragebogen 
aus und senden Sie ihn an RA Yang Yang, Deutsch-Chinesisches Inst i tut  für  
Rechtswissenschaft ,  Jur is t ische Fakultät ,  Georg-August-Universi tät  
Gött ingen, 37073 Gött ingen oder an yangyang@hotmai l .de.   

  

BRAK
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Kontenabruf:  Verfassungsbeschwerde gegen § 24c KWG und gegen § 93 
Abs. 7 und 8 AO 

Das BVerfG hat mit  Beschluss v.  13.06.2007 (1 BvR 1550/03;  1 BvR 2357/04;  1 
BvR 603/05) entschieden, dass die Vorschr i f ten zum automat ischen Kontenabruf  
gem. § 93 Abs. 8 AO gegen den verfassungsrecht l ichen Best immthei tsgrundsatz 
verstoßen. Mit  der  Verfassungsbeschwerde wurde, u.a. durch einen RAuN, die 
durch das Gesetz zur Förderung der Steuerehr l ichkei t  vom 23.12.2003 (BGBl I  
S.  2928 f f .)  in d ie AO eingefügten Vorschr i f ten des § 93 Abs. 7 und 8 und des § 
93b als verfassungswidr ig gerügt.  Danach dürfen Finanzbehörden in 
Steuerverfahren sei t  dem 01.04.2005 auf  Kontostammdaten zugrei fen.  Das 

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=930da9a7386f0d6600ff312ae659a040&client=%5b'%5b\'%5b%22%5b\',+\'%5b%22%5b\'%5d',+'%5b\'%5b%22%5b\',+\'%5b%22%5b\'%5d'%25
http://www.brak.de/seiten/pdf/Fragebogen_1.pdf
mailto:yangyang@hotmail.de
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20070613_1bvr155003.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20070613_1bvr155003.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl103s2928.pdf
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl103s2928.pdf


BVerfG stel l te nun fest,  dass § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr.  2 KWG und § 93 Abs. 7 AO 
mit  dem GG vereinbar s ind und auch nicht  d ie Berufsfreihei t  des RAuN 
ver letzen.  
Im Zuge eines Antrags auf Er lass einer e instwei l igen Anordnung gegen den 
automat is ier ten Abruf von Kontostammdaten, der mit  BVerfG-Beschluss v.  
22.03.2005 (1 BvR 2357/04 und 1 BvQ 2/05) abgelehnt wurde, is t  e in 
Anwendungser lass des BMF zum Kontenabrufverfahren ergangen (vgl .  BMF-
Schreiben v.  10.03.2005 -  IV A 4 – S 0062-1/05),  das die Schutzvorkehrung für  
den Betrof fenen konkret is ier t  und damit  d ie mögl ichen Belastungen durch diese 
Ermit t lungsbefugnisse abschwächt.  Dieser BMF-Er lass is t  in der Entscheidung 
des BVerfG v.  13.06.2007 ausdrückl ich erwähnt (Zi f f .  36 f f .) .  Lesen Sie auch die 
BVerfG- Pressemit te i lung- Nr.  78/2006 vom 12.07.2007. 

 
BRAK
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Umsatzsteuervordruckmuster  

Mit  BMF-Schreiben v.  13.07.2007 ( IV A 6 – S 7344/07/0001 (2007/0178815) hat 
das Bundesf inanzminister ium die Vordruckmuster  für  die Abgabe der 
Umsatzsteuererk lärung 2007 eingeführt .  Dazu wurden das Muster der 
Umsatzsteuererk lärung 2007, d ie Anlage UR zur Umsatzsteuererk lärung, Anlage 
UN zur Umsatzsteuererklärung sowie die Anlei tung zur Umsatzsteuererk lärung 
2007 veröf fent l icht .  

  

BRAK
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Durchlaufende Posten als umsatzsteuerbare Leistung 

In dem Aufsatz „Durchlaufende Posten als umsatzsteuerbare Leistung des 
Rechtsanwalts“ ,  der  berei ts  im Kammerrepor t  der RAK Hamm veröf fent l icht  
wurde, setzt  s ich RAuN Bohnenkamp umfassend mit  der  Problematik 
der durchlaufenden Posten i .  S. v.  § 10 Abs. 1 UStG auseinander.   

  

BRAK
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ERV: Mahnverfahren  

Berei ts  sei t  Ende Apr i l  2007 werden in 14 Bundesländern elektronische 
Mahnanträge mit  dem Elektronischen Gerichts- und Verwal tungspostfach (EGVP) 
zugestel l t .  Informationen zu den technischen Voraussetzungen des EGVP (u.a.  
e ine Signaturkarte)  f inden Sie hier.  Weitere Informationen f inden Sie unter  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20050322_1bvr235704.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_494/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/006,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_494/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/006,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg07-078.html
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/195,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014__2,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014__2,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014__3,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_03/nn_92/DE/Service/Downloads/Abt__IV/BMF__Schreiben/014__3,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.brak.de/seiten/pdf/steuern/BohnenkampJuni2007.pdf
http://www.brak.de/seiten/pdf/steuern/BohnenkampJuni2007.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://brak.de/seiten/13.php
http://www.egvp.de/technik/index.htm


www.egvp.de. Informat ionen zum Stand des elektronischen Rechtsverkehrs 
(ERV) in den einzelnen Ländern f inden Sie hier.   

  

BRAK

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

  

Impressum 
Rechtsanwaltskammer München, Tal 33, 80331 
München, Tel: 089/53 29 44-0, Fax: 089/53 29 
44-28, E-Mail: newsletter@rak-muenchen.de  
  
Redaktion und Bearbeitung: RAin Brigitte 
Doppler, RA Alexander Siegmund 

Sollten Sie den Newsletter abbestellen wollen, 
klicken Sie bitte hier und senden Sie uns eine 
kurze E-Mail mit dem Betreff: "Abbestellung". 

 
 

http://www.egvp.de/
http://www.justiz.de/ERV/index.php
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.rak-muenchen.de/
mailto:newsletter@rak-muenchen.de
mailto: newsletter@rak-muenchen.de

